
Der Präsident 

Mitteilungen der 
Justus-Liebig-Universität Gießen 

Ausgabe vom 

22.09.2021 
6.60.10 Nr. 1 

Studien- und Prüfungsordnung für den Studiengang 
„Tiermedizin“ 

 

Sechster Beschluss 
zur Änderung der Studien- und Prüfungsordnung für den 

Studiengang „Tiermedizin“ (StuPoVet) 
des Fachbereichs 10 – Veterinärmedizin – 

der Justus-Liebig-Universität Gießen 

Aufgrund von § 44 Abs. 1 des Hessischen Hochschulgesetzes vom 14. Dezember 2009 hat der Fachbereichsrat 
des Fachbereichs 10 – Veterinärmedizin – am 12.04.2021 die nachstehenden Änderungen beschlossen: 

Art. 1 
Änderungen 

Die Spezielle Ordnung für den Studiengang „Tiermedizin“ vom 04.07.2007, zuletzt geändert durch Beschluss vom 
28.05.2020, wird wie folgt geändert: 

1. § 3 Abs. 3 wird wie folgt geändert:  

(3) Eine Zulassung zur Teilnahme an leistungsnachweispflich�gen Veranstaltungen ab einschließlich desdem 
5. Semesters ist nur möglich, wenn die Tierärztliche Vorprüfung erfolgreich abgelegt worden ist. (4) Die Zu-
gangsvoraussetzungen für die klinische Ausbildung im fün�en Studienjahr („Rota�on“ Anlage 3) gemäß § 6 
der StuPOVet sind erfüllt, wenn die Fachprüfungen der Prüfungsfächer gemäß § 29 Nr. 1-10, 12, 20 TAppV 
bestanden sind. Über Ausnahmen in besonders begründeten Fällen entscheidet auf Antrag der Studiendekan. 

2. § 3 Abs. 5 wird zu Abs. 4 und wie folgt geändert:  

(4) In besonders begründeten Fällen kann der Studiendekan leistungsnachweispflich�ge Veranstaltungen im 
5. Semester anrechnen, wenn die Tierärztliche Vorprüfung bis zum 31.03. eines Jahres bestanden wurde. 
Mindestens einen Monat vor dem 31.03. ist ein entsprechender Antrag mit Begründung beim Studiendekan 
zu stellen.  

3. Die Nummerierung der nachfolgenden Absätze (alt Abs. 6-9) werden entsprechend zu neu Abs. 5-8. 

4. § 4 Abs. 2 wird wie folgt geändert:  

(2) Lehrveranstaltungen sind: 

[..] 
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Möglich sind auch kombinierte Lehrveranstaltungen (V/Ü/S). Exkursionen können ebenfalls Teile von Lehrver-
anstaltungen sein. Der Schwerpunkt der klinischen Ausbildung an der Hochschule findet im fün�en Studien-
jahr (Rota�on) stat. Teile der Lehrveranstaltungen können in englischer Sprache und/oder in Form interak�-
ver Lernprogramme oder als digitale Lehrveranstaltungen angeboten werden.  

5. § 4 Abs. 3 wird wie folgt geändert:  

[…] Seminare, Kurse oder Prak�ka aus anderen Fachbereichen der Justus-Liebig-Universität können als Wahl-
pflichtveranstaltungen anerkannt werden, solange sie den Anforderungen der TappV genügen. die Vorausset-
zungen nach den Blockbeschreibungen erfüllt sind. Der Besuch einer Woche einer ganztägigen Wahlpflicht-
veranstaltung (5 Tage zu je 6 Unterrichtsstunden) wird mit nicht mehr als 28 Stunden bescheinigt.  

6. § 6 Abs. 2 wird wie folgt geändert:  

(2) Die regelmäßige und erfolgreiche Teilnahme an der klinischen Ausbildung im fün�en Studienjahr (Rota-
�on) ist vor der Zulassung zur Tierärztlichen Prüfung gemäß § 29 Nr. 13, 14, 15, 17, 18, 19 TAppV nachzuwei-
sen. 

Zur Ermitlung des Zeitumfangs iIm intramuralen Teil der der verschiedenen Studienphasen in der Rota�on 
gemäß TappV Anlage 1 Punkt 26 wird eine beträgt die wöchentliche Pflichtausbildungszeit  § 1 Abs. 2 Ziffer 2 
TAppV wird eine wöchentliche Pflichtausbildungszeit der Studierenden von mindestens 30 Stunden voraus-
gesetzt. der Studierenden durchschnitlich von etwa 30 Stunden vorausgesetzt. Die Ausbildungszeit einzelner 
Wochen darfse Stundenvorgaben sind einzuhalten und dürfen nur in begründeten Fällen um 25% überschrit-
ten werden.  

 

7. § 6 Abs. 4 wird wie folgt geändert:  

(4) Die Studierenden können im Rahmen der zu erbringenden Stundenzahl während der klinischen Ausbildung 
im fün�en Studienjahr (Rota�on) zur Teilnahme an Nacht-, Wochenend- und/oder Feiertagsdiensten einge-
teilt werden. Die Anwesenheitszeiten dürfen max.- 10 Stunden am Tag nicht überschreiten. Wenn erforderlich, 
kann wird dafür ein entsprechender Freizeitausgleich gewährt werden.  

8. § 8 Abs. 1 wird wie folgt geändert:  

(1) Für Entscheidungen nach § 65 TAppV wird gemäß § 66 TAppV ein Anerkennungsausschuss gebildet. Er 
besteht aus den Vorsitzenden der Prüfungsausschüsse gemäß § 5 Abs. 1 und 2 TAppV und § 10 dieser Ordnung 
und den s�mmberech�gten Mitgliedern des Studienausschusses des Fachbereichs. Ist ein Studienausschuss 
nicht gebildet, wählt der Fachbereichsrat Mitglieder des Anerkennungsausschusses entsprechend § 53 Abs. 2 
Sätze 4 und 5 HHG. Der Anerkennungsausschuss wählt einen der Prüfungsausschussvorsitzenden zu seinem 
Vorsitzenden. 

9. Anlage 1 Stundenplan wird wie folgt geändert: 
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Anlage 1     Stundenplan 
1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr 4. Jahr 5. Jahr 6. Jahr 

1. Semester 3. Semester 5. Semester 7. Semester 9. Semester 11. Semester 

Physik Anatomie Pathologie Respira�on 

Klinische Rota-
�on und Prak�ka 
gemäß StuPOVet 

(Anlage 3) und 
TAppV (§§ 54-62) 

Geflügelkrankheiten 

Chemie Histologie Bakteriologie & Myk. Herz-Kreislauf Lebensmittelkunde 

Zoologie Biochemie Virologie Gastrointes�nal Fleischhygiene 

Botanik Physiologie Parasitologie Fleisch-/LM-Hygiene Reproduktion* 

Anatomie Tierzucht & Gene�k Pharmakologie Pathologie Innere Medizin* 

Histologie 
Ethologie und Tierschutz-

Landwirtscha�slehre 
Toxikologie Milchkunde Chirurgie* 

Tierhaltung   Tierernährung Tierschutz Spez. Pathologie* 

Berufsfelderkundung   Propädeu�k Radiologie   

Terminologie   Tierhygiene Geflügel, Rep�lien   

      
Gerichtl. VM, Berufs- 

& Standesrecht 
  

Prak�ka und Prüfungen in der vorlesungsfreien Zeit    

Landwirtscha�liches 
Prak�kum gemäß § 1 
Abs.2 Satz 2a TAppV 

Anatomie Bakteriologie & Myk. 
Tierschutz & Etholo-
gie 

  

Histologie & Embryol. Virologie Radiologie   

  Propädeutik Milchkunde   

  Allg. Pathologie* Chirurgie* & Innere*   

  Pharmak. & Toxik.*     

2. Semester 4. Semester 6. Semester 8. Semester 10. Semester 

 

Chemie Biochemie Allgemein Harnwege 

Klinische Rota-
�on und Prak�ka 
gemäß StuPOVet 

(Anlage 3) und 
TAppV (§§ 54-62) 

Botanik Physiologie Lymphore�kulär Endokrinologie 

Biometrie Tierzucht & Gene�k Haut Labor�erkunde 

Anatomie Spezielle Ethologie Anästhesie Reproduk�on 

Histologie Propädeu�k  Bewegungsapparat Bestandsbetreuung 

Embryologie Bakteriologie & Myk. Fleisch-/LM-Hygiene Fleisch-/LM-Hygiene 

Ethologie und Tier-
schutz 

Virologie AVO Tierseuchen 

Futermitelkunde   Milchkunde 
Patho- & Histopatho-

logie 

 Landwirtscha�s-
lehre 

  Tierernährung Geflügel, Rep�lien 

    Pathologie 
Ger. VM, Berufs- und 

Standesrecht 

Prak�ka und Prüfungen in der vorlesungsfreien Zeit  

Physik Physiologie AVO 
Pharmakol. & Toxi-
kol.* 
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Chemie Biochemie 
Tierhaltung & -hygi-
ene 

Milchkunde 

Zoologie Tierzucht & Genetik Parasitologie Tierseuchen 

Botanik   Tierernährung Gerichtliche VM, BSR 

    Chirurgie* & Innere*  Reproduktion* 

    Kura�ve Praxis ge-
mäß § 1 Abs. 2 Satz 2b 
TAppV 

Chirurgie* & Innere* 

      

 

Legende Abkürzungen 

Normal Lehrfächer   Allg.: Allgemeine   Pharmak.: Pharmakologie 

Unterstrichen  
Vorlesungen im Themen-
block 

  
  AVO: Arzneimitelverordnungslehre 

Fet  Prak�ka und Rota�on   Ger.: Gerichtliche   Spez.: Spezielle 

Kursiv  Prüfungen   LM: Lebensmitel   Toxik.: Toxikologie 

*  Teilprüfungen (gemäß Anl. 4 StuPOVet)   Myk.: Mykologie   VM: Veterinärmedizin 
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10. Anlage 4 wird wie folgt geändert:  
 

Zeitpunkt der Prüfungsabschnite, Vorleistungen und Prüfungsmodalitäten im Studiengang Veterinärmedizin an der Justus-Liebig-Universität Gießen 

 

Zeitpunkt des Prüfungsab-
schnites  

(Ende der Vorlesungszeit) 

Prüfungsfach 

Vorleistungen für die Zulassung zur Prüfung 

(Bestä�gung über die regelmäßige und erfolgrei-
che bzw. regelmäßige Teilnahme) 

Prüfungsmodalität* 

 

Ti
er

är
zt

lic
he

 V
or

pr
üf

un
g 

1. Vorphysikum    

nach dem 2. Semester Physik einschl. der Grundlagen des 
physikalischen Strahlenschutzes 

Experimentalphysik für Veterinärmediziner (Übun-
gen und Klausur) 

schri�lich/mündlich (100%) 

Chemie Chemieklausur: Teilleistung 1 von 2, 

chemisches Prak�kum: Teilleistung 2 von 2 

schri�lich/mündlich (100%) 

Zoologie Zoologisches Seminar für Veterinärmediziner  schri�lich (100%) 

Botanik der Futer-, Gi�- und Heil-
pflanzen 

Einführung in die Systema�k der einheimischen 
Blütenpflanzen unter bes. Berücksich�gung von 
Gi�-, Arznei-u. Nutzpflanzen 

schri�lich (100%) 

 Kursus der medizinischen Terminologie  

2. Physikum    

nach dem 3. Semester Anatomie Anatomie I. Teil,  

Anatomie II. Teil, 

Anatomie III. Teil 

mMündlich/schri�lich1 (100%) 

                                                                 
1 Ein schri�liches Prüfungsformat ist ausschließlich für Ausnahmesitua�onen (z.B. pandemiebedingte Kontakteinschränkungen) vorgesehen. 
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Histologie und Embryologie Histologie 1: Zellen- u. Gewebelehre, 

Histologie 2: Mikroskopische Organlehre, 

Seminar in Allgemeiner Embryologie 

mündlich/schri�lich (100%) 

nach dem 4. Semester Physiologie Physiologische Übungen mit Seminar mündlich/prak�sch (100%) 

Biochemie Biochemische Übungen mit Seminar mündlich/prak�sch (100%) 

oder schri�lich/prak�sch (100%) 

Tierzucht und Gene�k einschl. Tier-
beurteilung 

Landwirtscha�licher Kurs in Tierzucht und Tierhal-
tung oder anerkanntes Prak�kum gemäß 
§ 3 (6) StuPOVet, 

Übungen in Tierzucht und Gene�k einschl. Rassen-
lehre u. Tierbeurteilung 

schri�lich/prak�sch (100%) 
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Zeitpunkt des Prüfungsab-
schnites 

(Ende der Vorlesungszeit) 

Prüfungsfach 

Vorleistungen für die Zulassung zur Prüfung 

(Bestä�gung über die regelmäßige und erfolgrei-
che bzw. regelmäßige Teilnahme) 

Prüfungsmodalität* 
 

Ti
er

är
zt

lic
he

 P
rü

fu
ng

 

nach dem 5. Semester Bakteriologie und Mykologie Übungen in Bakteriologie, Mykologie und Immuno-
logie 

prak�sch (20%) 

mündlich (80%) 

Virologie Übungen in Virologie einschl. Immunologie  schri�lich (100%) 

Klinische Propädeu�k Übungen in klinischer Propädeu�k mündlich/prak�sch (100%) 

Allg. Pathologie u. Spez. pathologi-
sche Anatomie u. Histologie; 

Teilprüfung Allgemeine Pathologie 

Seminar in allgemeiner Pathologie schri�lich (30%) 

Pharmakologie und Toxikologie; 

Teilprüfung Allg. Pharmakologie 

Teilprüfung Spezielle Toxikologie 

Seminar in allg. Pharmakologie u. Toxikologie   

schri�lich (20%) 

schri�lich (20%) 

nach dem 6. Semester Tierhaltung und Tierhygiene - Mündlich schri�lich (100%) 

Parasitologie Übungen in Parasitologie mündlich/prak�sch (100%) 

Arznei- und Betäubungsmitelrecht Übungen im Rezep�eren und Anfer�gen von Arz-
neien 

prak�sch im Semester (20%) 

mündlich/schri�lich (80%) 

Tierernährung Übungen in Futermitelkunde 

Übungen und Prak�kum in Tierernährung  

schri�lich (100%) 

Chirurgie und Anästhesiologie; 

Teilprüfung 1 

Pflicht QF Klinik  

schri�lich  

Innere Medizin; 

Teilprüfung 1 

Pflicht QF Klinik  

schri�lich  
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nach dem 7. Semester Tierschutz und Ethologie - schri�lich (100%) 

Radiologie Vorlesung allg. Radiologie einschl. Strahlenphysik schri�lich (100%) 

Chirurgie und Anästhesiologie; 

Teilprüfung 2 

Pflicht QF Klinik  

schri�lich 

Innere Medizin; 

Teilprüfung 2 

Pflicht QF Klinik  

schri�lich 

nach dem 8. Semester Pharmakologie und Toxikologie; 

Teilprüfung Spez. Pharmakologie 

Teilprüfungen Allgemeine Pharmakologie und Spe-
zielle Toxikologie 

mündlich (60%)** 

Tierseuchenbekämpfung und In-
fek�onsepidemiologie 

- mündlich (100%) 

Gerichtliche Veterinärmedizin, Be-
rufs- und Standesrecht 

- schri�lich (100%) 

Chirurgie und Anästhesiologie; 

Teilprüfung 3 

Pflicht QF Klinik schri�lich (40% errechnet sich 
aus Teilprüfungen 1, 2 und 3) 

Innere Medizin; 

Teilprüfung 3 

Pflicht QF Klinik schri�lich (40% errechnet sich 
aus Teilprüfungen 1, 2 und 3) 

Reproduk�onsmedizin 

Teilprüfung MCQ 

Pflicht QF Klinik schri�lich (40%) 

 Milchkunde Milchuntersuchungskurs schri�lich (100%) 

nach dem 10. Semester Allg. Pathologie und Spez. patholo-
gische Anatomie und Histologie;  

Teilprüfung: Spezielle pathologi-
sche Anatomie und Histologie 

Histopathologischer Kurs, 

Patholog.-Anatom. Vorweisungen, 

Seminar Spezielle Pathologie, 

Klinische Rota�on: Pathologie 

mündlich/prak�sch/schri�lich 
(70%) 
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Fleischhygiene Übungen zur Schlach�er- u. Fleischuntersuchung  mündlich/prak�sch (10040%)** 

schri�lich (60%) 

 

Lebensmitelkunde einschl. Le-
bensmitelhygiene 

Übungen zur Lebensmiteluntersuchung 
und -technologie 

mündlich/prak�sch (10040%)** 

schri�lich (60%) 

Reproduk�onsmedizin 

Teilprüfung Pa�ent/en 

Schri�liche Teilprüfungen (40%), 
Rota�on in Reproduk�onsmedizin, Bestandsfahrt 

mündlich/prak�sch (60%) 

Geflügelkrankheiten Seminar in Bestandbetreuung, Sek�onsübungen, 

Bestandsfahrt, klinische Rota�on 

mündlich (100%) 

Chirurgie und Anästhesiologie 

Teilprüfung Pa�ent/en 

Schri�liche Teilprüfungen (40%), 
Rota�on in Chirurgie und Anästhesiologie 

mündlich/prak�sch (60%) 

Innere Medizin 

Teilprüfung Pa�ent/en 

Schri�liche Teilprüfungen (40%), 
Rota�onen in Innerer Medizin sowie Virologie, 

Bakteriologie/Mykologie und Parasitologie 

mündlich/prak�sch (60%) 

 

 Übungen in Biometrie   

 

Besteht eine Prüfungsleistung aus Teilleistungen und wird das Ergebnis der Prüfungsleistung in Notenstufen gemäß § 14 Abs. 1 TAppV berechnet, muss das Ergebnis mindestens 
einen Notenwert von 4,0 erreichen, um noch „Ausreichend“ sein zu können. 

 

 * Der Lehrende kann nach Zus�mmung des Studienausschusses des FBR eine andere Prüfungsform oder eine abweichende rela�ve Bewertung von Teilleistungen einer Prüfung 
wählen, die geeignet sind, die Kompetenz der Studierenden in einer der ursprünglichen Prüfungsform bzw. rela�ver Bewertung adäquater Weise festzustellen. Er gibt die Prü-
fungsmodalität zu Beginn der Lehrveranstaltung bekannt. 

 ** Die so gekennzeichnete Teilleistung muss bestanden sein, damit die Prüfungsleistung „Ausreichend“ erreicht werden kann.  
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11. § 16 [Inkra�treten/Übergangsbes�mmung] wird wie folgt neu gefasst: 

„Dieser Beschluss trit am Tage nach seiner Verkündung in Kra�. Der neue Wortlaut der geänderten Ordnung wird 
in den Miteilungen der Universität Gießen bekannt gemacht.“Diese Ordnung in der Fassung des Sechsten Ände-
rungsbeschlusses gilt ab dem Wintersemester 2021/22. Bis dahin gelten die bisherigen Bes�mmungen fort.“ 

 

 

Art. 2 
Inkrafttreten 

Dieser Beschluss trit am Tage nach seiner Verkündung in Kra�. Der neue Wortlaut der geänderten Ordnung wird 
in den Miteilungen der Universität Gießen bekannt gemacht. 

Gießen, den 13.07.2021 
Prof. Dr. Joybrato Mukherjee 
Präsident der Justus-Liebig-Universität Gießen 
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